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Luzern, 24. Oktober 2017

Protokoll-Nr.: 1137

Teilrevision des Eundesgesetzes über die Währung und die Zahlungs-
mittel WZG

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 16. August 2017 haben Sie die Kantonsregierungen zur Vernehmlassung
zu eingangs erwähnter Vorlage eingeladen.

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen mit, dass der Kanton Luzern mit
der Teilrevision des Bundesgesetzes über die Währung und die Zahlungsmittel WZG einver-
standen ist und keine weiteren Bemerkungen anzubringen hat.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freund~ Grüsse

Marcel S, hwerzmann
Regierungsr t
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